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Liebe Zupfmusiker, 

die wichtigste Aufgabe unseres Mitteilungs-
blatt „Der Flotte Zupfer“ ist, über alle Ereig-
nisse zu informieren, die im Bereich der 
Zupfmusik stattfinden, die für den Erhalt und 
der Weiterentwicklung des Musizierens auf 
Zupfinstrumenten von Bedeutung sind und 
außerdem  die Gemeinsamkeit unseres Tuns  
fördern. 
Und nun kommt Corona! 
Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, Mittei-
lungswertes zu finden, aber wenn wir schon 
nicht mehr gemeinsam musizieren können, 
und keine Seminare oder Konzerte besuchen, 
sollen, dann  und muss wenigstens der „Flotte 
Zupfer“ die Gemeinschaft aufrecht erhalten. 
Dieser Aufgabe muss ich mich stellen. 
Aus einigen Zupforchestern erfahre ich, wie 
der Erhalt der Musiziergemeinschaft geschafft 
werden soll. Aber mit Online-Zusammen-
künften kann man nicht musizieren.  
Ich hoffe, dass es bald Orchester gibt, die ne-
ben dem e.V. auch noch g.I. (gemeinsame 
Impfung) im Namen führen. Falls das Publi-
kum dann auch noch Infektionsgeschützt ist, 
steht unserer Zukunft nichts mehr im Wege. 

 
 
Berichterstattung vor über hundert Jahren 
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Verbesserung für ehrenamtlich Tätige 

Das Ministerium der Finanzen teilt mit: 
Zum Jahreswechsel treten zahlreiche steuerli-
che Veränderungen in Kraft, die finanzielle 
Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger 
bringen. „Die umfassenden neuen Regelungen 
ab dem 1. Januar 2021 kommen, gerade in der 
aktuellen Corona-Pandemie und inmitten der 
uns alle besonders fordernden Belastungen, 
vielen Menschen zugute: Familien, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, Personen 
mit Behinderungen und auch unseren Unter-
nehmen und gemeinnützigen Vereinen“, er-
klärt Lutz Lienenkämper, Minister der Finan-
zen des Landes Nordrhein-Westfalen.  
Deutliche Erleichterungen gibt es beispiels-
weise für ehrenamtlich tätige Menschen. Da-
für hatte Minister Lutz Lienenkämper sich 
schon lange in der Finanzministerkonferenz 
und im Bundesrat eingesetzt. „Ehrenamtlich 
Tätige halten unsere Gesellschaft zusammen, 
sie sind unverzichtbar – insbesondere in die-
ser äußerst schwierigen Zeit der Pandemie“, 
betont der Minister. „Nun endlich können 
zum Beispiel rund sechs Millionen ehrenamt-
liche Helfer in Nordrhein-Westfalen von einer 
besseren steuerlichen Unterstützung profitie-
ren.“ 

Konkret greifen ab dem 1. Januar 2021 für 

das Ehrenamt die folgenden Verbesserun-

gen: 

 Der Steuerfreibetrag für Einnahmen zum Bei-
spiel aus der Tätigkeit als Übungsleiter wird 
von 2.400 auf 3.000 Euro angehoben, der 
Freibetrag für die Ehrenamtspauschale von 
720 auf 840 Euro. 
 Die Grenze für den vereinfachten Zuwen-
dungsnachweis für Spenden wird von 200 auf 
300 Euro angehoben. Bis zu diesem Betrag ist 
keine Spendenbescheinigung erforderlich. Es 
genügen ein Kontoauszug und ein Beleg des 
Zuwendungsempfängers über die Berechti-
gung, Spenden entgegennehmen zu dürfen. 
  

•  
• Gemeinnützige Vereine müssen im 

Rahmen ihrer wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe erst dann Körperschaft- 
oder Gewerbesteuer zahlen, wenn ihre 
Bruttoeinnahmen 45.000 Euro überstei-
gen – bisher liegt die Freigrenze bei 
35.000 Euro. 

• Kleinere Vereine werden unterstützt, 
indem die Pflicht zur zeitnahen Mittel-
verwendung bei jährlichen Einnahmen 
bis zu 45.000 Euro abgeschafft wird. 

LandesZupfOrchester NRW  

„fidium concentus“ 

Termine 2021:  
13.02.2021: Tagesphase entfällt  
12./13.06.21: Wochenendphase in der Aka-
demie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und Landes NRW in Remscheid  
18./19.09.21: Wochenendphase in Haus O-
verbach, Jülich.  
20.-21.11.21: Wochenendarbeitsphase (Ort 
wird noch bekannt gegeben). 
(Alles, so Corona will!) 
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"Jugend komponiert NRW" 2021 

Alle zwei Jahre findet der XX. Wettbewerb 
„Jugend komponiert NRW 2021“ statt.  
Ziel des Landeswettbewerbs “Jugend kompo-
niert” ist es,  

- Kinder und Jugendliche zum Kompo-
nieren anzuregen;  

- eine Auswahl von Preisträgerwerken 
öffentlich zur Aufführung zu bringen; 

- mittels geeigneter Anschlussmaßnah- 
men und der Vergabe von Preisen zum 
weiteren Komponieren zu motivieren. 

Daher lädt der Landesmusikrat Nordrhein-
Westfalen alle Schülerinnen und Schüler des 
Landes ein, sich an “Jugend komponiert” zu 
beteiligen. 
Die Ausschreibung für den Wettbewerb 2021 
liegt nun vor und ist auf der Homepage des 
Landesmusdikrates NRW zu finden:  
https://www.lmr-nrw.de 
1. Teilnehmen kann jede*r, der*die im Jahr 
2020 eine allgemein bildende Schule (Grund-
schule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, 
Gesamtschule, berufsbildende Schule) in 
Nordrhein-Westfalen besucht.  
2. Jede*r Teilnehmer*in kann insgesamt bis 
zu drei Arbeiten einreichen, und zwar für fol-
gende Sparten: 
A: Musik aller Stilrichtungen, in Partitur no-
tiert und eingereicht; 
B: Improvisationen, Collagen, Elektronische 
und Computermusiken, auf Tonträger einge-
reicht. 
Die Partituren oder Tonträger (physisch) müs-
sen bis zum 30. April 2021 (Datum des Post-
stempels) an die folgende Anschrift geschickt 
werden:  
Landesmusikrat NRW, Wettbewerb Jugend 
komponiert, Klever Str. 23, 40477 Düsseldorf 
Tel: 0211/862064-18  
juko@lmr-nrw.de 

 

Statistik gegen Pandemie 

Sehr geehrtes BDZ-Mitglied. 
Wir, der Bundesverband BDZ, wollen ge-
meinsam mit dem Bundesmusikverband Chor 
& Orchester (BMCO), unserer Interessenver-
tretung für die gesamte Amateurmusikszene 
eine große Corona-Umfrage unter den laien-
musikalischen Ensembles durchführen. Die 
Umfrage wird uns wertvolle Daten zu den 
Problemen und Bedarfen, die sich durch die 
COVID-19-Pandemie ergeben,  und zu er-
probten Lösungsansätzen im Umgang mit der 
Pandemie liefern. 
Mit Hilfe dieser Daten werden wir unsere Ar-
gumente gegenüber politischen Entschei-
dungsträger*innen unterfüttern. 
Bitte unterstützen Sie dieses wichtige Anlie-
gen, indem Sie sich einige Minuten Zeit für 
die Beantwortung unserer Fragen nehmen. 
Die Anzahl der Fragen variiert je nach Ant-
wortverhalten. Unter dem Link 
https://de.surveymonkey.com/r/BXYB72N 
geht es zur Umfrage, durch die Sie sich un-
kompliziert und anonym „hindurchklicken“ 
können. 
Mit großem Dank für Ihren Beitrag 
Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 
Thomas Kronenberger, Vizepräsident 

 
Forum NRW 2021: 

Der nächste Termin für das Forum NRW ist 
vom 04.-10.07.2021 vorgesehen (vorbehalt-
lich der Zuschussbewilligung durch die Pro-
jektförderer).  
Die künstlerische Leitung hat Marijke Wiese-
nekker,  
Organisation: Ursula Schmitt. 
Das Seminar ist wie geplant in der CVJM - 
Bildungsstätte Bundeshöhe, Bundeshöhe 6, 
42285 Wuppertal. 
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Neue Homepage des JZO-NRW 

DasLandesjugendzupforchester (JZO) 
NRW hat eine neu gestaltete Homepa-
ge. Schauen Sie doch mal  hinein und 
informieren Sie sich über die neuesten 
und die bisherigen Projekte und Akti-
vitäten der jugendlichen Musikerinnen 
und Musiker. 
Mit zahlreichen Infos, Clips, Konzert-
mitschnitten und Tourneeinfos kann 
man einen Einblick in die Arbeit  unse-
res NDR-Landesjugendensembles be-
kommen. Homepage JZO: 
 https://jugendzupforchester.de/ 
 

 
Neueste Nachrichten vom Landesmusikrat 

(Bitte auf Haltbarkeitsdatum überprüfen) 
Von heute (27.01.21) bis zum 14. Februar gilt 
die neue Corona-Schutzverordnung für NRW. 
Aufführungen und Konzerte bleiben untersagt, 
Proben im Amateurbereich und musikalischer 
Unterricht in Präsenz ebenso, während die Pro-
ben zur Berufsausübung erlaubt bleiben. Hier 
einige Auszüge: 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 für NRW 
vom 7. Januar 2021: 
Weitere außerschulische Bildungsangebote 

Sämtliche Bildungs-, Aus- und Weiterbildungs-
angebote einschließlich kompensatorischer 
Grundbildungsangebote sowie Angebote, die 
der Integration dienen, und Prüfungen von 
Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendso-
zialarbeit, 
Unterricht sind in Präsenz untersagt. 
Weiteres lesen Sie unter: 

https://www.lmr-nrw.de/index.php?id=127 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


